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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 10. Juli 2007

zur Feststellung gemäß Artikel 104 Absatz 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, dass sich die von der Tschechischen Republik aufgrund der Empfehlung des Rates

nach Artikel 104 Absatz 7 des Vertrags ergriffenen Maßnahmen als unzureichend erweisen

(2007/640/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 104 Absatz 8,

auf Empfehlung der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 104 des Vertrags haben die Mitgliedstaaten
übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden.

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt beruht auf dem Ziel
einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel zur Ver-
besserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein
starkes nachhaltiges Wachstum, das der Schaffung von
Arbeitsplätzen förderlich ist. Zum Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt gehört die Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des
Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und
Klärung der Umsetzung des Verfahrens bei einem über-
mäßigen Defizit (1), die verabschiedet wurde, um die um-
gehende Korrektur übermäßiger gesamtstaatlicher Defizite
zu fördern.

(3) Mit der Entscheidung 2005/185/EG des Rates (2) wurde
auf Empfehlung der Kommission gemäß Artikel 104 Ab-

satz 6 des Vertrags festgestellt, dass in der Tschechischen
Republik ein übermäßiges Defizit bestand.

(4) Am 5. Juli 2004 richtete der Rat gemäß Artikel 104
Absatz 7 des Vertrags und Artikel 3 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1467/97 eine Empfehlung an die
tschechischen Behörden mit dem Ziel, das übermäßige
Defizit so rasch wie möglich zu beenden und in einem
mittelfristigen Rahmen Maßnahmen zu treffen, um das
Defizit bis 2008 auf glaubhafte und nachhaltige Weise
unter 3 % des BIP zu senken, gemäß dem Defizitrückfüh-
rungspfad, der in dem von den Behörden im Mai 2004
vorgelegten und in der Stellungnahme des Rates vom
5. Juli 2004 zum Konvergenzprogramm der Tschechi-
schen Republik für den Zeitraum 2004—2007 (3) gebil-
ligten Konvergenzprogramm mit folgenden jährlichen
Zwischenzielen vorgezeichnet wurde: 5,3 % des BIP
2004, 4,7 % des BIP 2005, 3,8 % des BIP 2006 und
3,3 % des BIP 2007. Der Rat setzte eine Frist bis zum
5. November 2004, um wirksame Schritte „zur Umset-
zung der (zur Erreichung des Defizitsziels) für 2005 ge-
planten Maßnahmen zu unternehmen“. Die Tschechische
Republik erklärte sich mit der Veröffentlichung der Emp-
fehlung einverstanden.

(5) Nachdem die Frist am 5. November 2004 abgelaufen
war, gelangte die Kommission in ihrer Mitteilung an
den Rat vom 14. Dezember 2004 (4) zu dem Schluss,
dass keine weiteren Schritte im Defizitverfahren gegen
die Tschechische Republik erforderlich seien, da die
tschechische Regierung wirksame Schritte zur Umsetzung
der geplanten Maßnahmen zur Erreichung des Defizitziels
für 2005 unternommen habe. Die Konvergenzprogram-
maktualisierung vom November 2005 deutete auf ein
Defizit von 2,7 % des BIP im Jahr 2008 hin, das vom
Rat am 24. Januar 2006 gebilligt wurde.
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(6) Die Bewertung der Maßnahmen, die die Tschechische
Republik aufgrund der Empfehlung des Rates nach Arti-
kel 104 Absatz 7 des Vertrags zur Korrektur des über-
mäßigen Defizits bis 2008 ergriffen hat, führt zu folgen-
den Schlussfolgerungen:

— Am 15. März 2007 übermittelte die Tschechische
Republik die jüngste Aktualisierung ihres Konver-
genzprogramms für den Zeitraum bis 2009. Das Pro-
gramm enthielt folgende jährliche Defizitprojektio-
nen: 4,0 % des BIP für 2007, 3,5 % des BIP für
2008 und 3,2 % des BIP für 2009. Das Programm
enthielt außerdem eine zusätzliche „Erklärung der
neuen Regierung“, wonach das gesamtstaatliche Defi-
zit mit einer breiten Palette bislang noch unbekannter
Maßnahmen 2008 auf 3,2 % des BIP und 2009 auf
2,8 % des BIP gesenkt werden soll.

— Die Frühjahrsprognose 2007 der Kommissionsdienst-
stellen, wonach das Defizit unter der Annahme einer
unveränderten Politik 2007 3,9 % des BIP und 2008
3,6 % des BIP erreichen wird, bestätigt, dass die in der
Empfehlung des Rates nach Artikel 104 Absatz 7 des
Vertrags gesteckten Ziele für 2007 (3,3 % des BIP)
und 2008 (unter 3 % des BIP) bei Fortsetzung der
aktuellen Politik verfehlt werden. In struktureller Be-
trachtung (d. h. konjunkturbereinigt ohne Anrech-
nung einmaliger und sonstiger befristeter Maßnah-
men) würde sich das Defizit 2007 um 1¼ Prozent-
punkt ausweiten, nachdem es sich sowohl 2005 als
auch 2006 bereits erhöht hat.

— Das höhere Defizit im Jahr 2007 entsteht vor dem
Hintergrund eines erheblich kräftigeren Wachstums
als zum Zeitpunkt der Empfehlung des Rates und
geht vor allem auf Erhöhungen der Sozialausgaben
zurück, die vor den Parlamentswahlen von 2006 be-
schlossen wurden. Das höhere Defizit im Jahr 2007
wird sich den Projektionen zufolge an erheblich nied-
rigere Defizite in den Vorjahren anschließen, als sie
der Rat in seiner Empfehlung zugrunde gelegt hatte.
Ausschlaggebend hierfür waren keine dauerhaften

Ausgabenkürzungen, sondern vor allem ein unerwar-
tet gutes Wachstum.

(7) Daraus folgt, dass die Tschechische Republik die Haus-
haltsziele, die der in der Empfehlung des Rates vom
5. Juli 2004 vorgezeichnete Konsolidierungspfad für die
Jahre 2004 bis 2006 vorsieht, bislang zwar übererfüllt
hat, das Defizit 2007 jedoch deutlich über dem vom Rat
gesteckten Ziel und 2008 bei Fortsetzung der aktuellen
Politik deutlich über dem Referenzwert von 3 % des BIP
liegen wird. Die Haushaltsziele der tschechischen Behör-
den entsprechen nicht den Empfehlungen des Rates zur
fristgerechten Korrektur des übermäßigen Defizits bis
2008. Seit Annahme der Empfehlung sind keine uner-
warteten nachteiligen wirtschaftlichen Ereignisse mit sehr
ungünstigen Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen
im Sinne des Artikels 3 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1467/97 eingetreten. Im Gegenteil: Die für die öffent-
lichen Finanzen relevanten wirtschaftlichen Entwicklun-
gen waren erheblich günstiger als erwartet —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die von der Tschechischen Republik aufgrund der Empfehlung
des Rates nach Artikel 104 Absatz 7 des Vertrags vom 5. Juli
2004 ergriffenen Maßnahmen erweisen sich als unzureichend,
um das übermäßige Defizit innerhalb der in der Empfehlung
festgelegten Frist zu korrigieren.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Tschechische Republik gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 10. Juli 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J. SILVA
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